
Ii SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG 
7. Wahlperiode · 

Kleine Anfrage 

der Abgg. Harms-Eimshorn, Matthiesen-Fiensburg, 

Sommer und Tiemann (SPD) 

Einrichtung von Sozialberatungsstellen 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß Sozialberatung fü1 
den Bürger eine öffentlid1e Pflichtaufgabe und ein notwendiger und 
widüiger Bestandteil moderner Sozialarbeit ist? 

2. Wird die Landesregierung den Sozialhilfeträgern die Sd1affung von 
Sozialberatungsstellen mit den Schwerpunkten der Familien-, Ju­
gend- und Sexualbereitung empfehlen? 
Bejahendenfalls, wann? 

3. Ist die Landesregierüng der Ansicht, daß Sozialberatungsstellen als 
gesonderte Einrichtungen geschaffen, mit Fachpersonal (Psycho­
logen, Sozialarbeitern, Sozialpädagogen) besetzt und in allen Kreis­
städten, kreisfreien Städten und Mittelpunktsgemeinden eingerich­
tet werqen sollten? 

4. Ist die Landesregierung bereit, sich an den Einrichtungs- und Un­
terhaltungskosten (Sach- und Personalkosten) zu. beteiligen? 
Wenn ja, in welcher Höhe? 
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